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ASR A2.1
Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegen-
ständen, Betreten von Gefahrenbereichen

Ausgabe: November 2012
zuletzt geändert GMBl 2022, S. 245

1	 Zielstellung

Diese ASR konkretisiert die Anforderungen an das Einrichten und Betreiben 
von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen zum Schutz vor Absturz oder herabfal-
lenden Gegenständen sowie die damit verbundenen Maßnahmen bezüglich 
des Betretens von Dächern oder anderen Gefahrenbereichen nach § 3a Ab-
satz 1 der Arbeitsstättenverordnung in Verbindung mit Nummer 1.5 Absatz 4 
und Nummer 2.1 des Anhangs.

2	 Anwendungsbereich

(1)	 Diese ASR gilt zum Schutz der Beschäftigte vor Absturz und vor herabfal-
lenden Gegenständen sowie für das Betreten von Dächern oder Gefahren-
bereichen.

(2)	 Diese ASR gilt nicht für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsplätzen 
und Verkehrswegen, die Bestandteil eines Arbeitsmittels sind, das in den 
Regelungsbereich der Betriebssicherheitsverordnung fällt.

(3)	 gestrichen

Hinweis:
Beim Reinigen von Fenstern, Oberlichtern und lichtdurchlässigen Wänden ist 
diese Arbeitsstättenregel in Verbindung mit der ASR A1.6 „Fenster, Oberlichter, 
lichtdurchlässige Wände“ anzuwenden.
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3	 Begriffsbestimmungen

3.1	 Absturz ist das Herabfallen von Personen auf eine tiefer gelegene Fläche 
oder einen Gegenstand. Als Absturz gilt auch das Durchbrechen durch 
eine nicht tragfähige Fläche oder das Hineinfallen und das Versinken in 
flüssigen oder körnigen Stoffen.

3.2	 Absturzkante ist die Kante, über die Beschäftigte abstürzen können (sie-
he Abb. 1).

	 Eine Absturzkante ist definiert als:

–	 Kante zu einer mehr als 60° geneigten Fläche (z. B. einer Dachflä-
che),

–	 Übergang einer durchtrittsicheren zu einer nicht durchtrittsicheren 
Fläche,

–	 Übergang von Flächen mit unterschiedlichen Neigungswinkeln von 
einer bis zu 20° geneigten Fläche zu einer mehr als 60° geneigten 
Fläche oder

–	 die gedachte Linie an gewölbten Flächen, ab der der Neigungswinkel 
einer Tangente größer als 60° ist.
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h = 	 senkrechter Höhenunterschied zwischen A = Standfläche bzw. der Absturzkante und B = Auf-
trefffläche

Abb. 1 Absturzkanten und Absturzhöhen (h)

3.3	 Absturzhöhe im Sinne dieser ASR (siehe Abb. 1) ist der senkrechte 
Höhenunterschied zwischen der Standfläche der Beschäftigten an Ar-
beitsplätzen und Verkehrswegen bzw. der Absturzkante und der angren-
zenden tiefer liegenden ausreichend großen und tragfähigen Fläche (Auf-
trefffläche).

3.4	 Abrutschen im Sinne dieser ASR ist ein unkontrolliertes Abgleiten von 
Beschäftigten bei Arbeiten auf geneigten Flächen (z. B. aufgrund der Nei-
gung oder der Beschaffenheit der Standfläche) über eine Absturzkante.
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Abb. 1 Absturzkanten und Absturzhöhen (h) 

h = senkrechter Höhenunterschied zwischen A = Standfläche bzw. der Absturzkante  
und B = Auftrefffläche 

3.3 Absturzhöhe im Sinne dieser ASR (siehe Abb. 1) ist der senkrechte Höhen-
unterschied zwischen der Standfläche der Beschäftigten an Arbeitsplätzen und Ver-
kehrswegen bzw. der Absturzkante und der angrenzenden tiefer liegenden ausrei-
chend großen und tragfähigen Fläche (Auftrefffläche). 

3.4 Abrutschen im Sinne dieser ASR ist ein unkontrolliertes Abgleiten von Be-
schäftigten bei Arbeiten auf geneigten Flächen (z. B. aufgrund der Neigung oder der 
Beschaffenheit der Standfläche) über eine Absturzkante.  
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3.5	 Absturzsicherung im Sinne dieser ASR ist eine zwangsläufig wirksame 
Einrichtung, die einen Absturz auch ohne bewusstes Mitwirken der Be-
schäftigten verhindert, z. B. eine Umwehrung (siehe auch Punkt 3.8) oder 
Abdeckung.

3.6 	Auffangeinrichtung im Sinne dieser ASR ist eine zwangsläufig wirk-
same Einrichtung, die abstürzende Beschäftigte auch ohne deren be-
wusstes Mitwirken auffängt und vor einem weiteren Absturz schützt, z. B. 
Schutznetz, Schutzwand oder Schutzgerüst.

3.7 	Individuelle Schutzmaßnahmen dienen dem Schutz vor Absturz ein-
zelner Beschäftigter oder dem Auffangen abstürzender Beschäftigter, z. B. 
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA).

3.8 	Umwehrung ist eine Einrichtung zum Schutz der Beschäftigten gegen 
Absturz, z. B. Brüstung, Geländer, Gitter oder Seitenschutz. Im Gegensatz 
zum meist durchbrochenen Geländer handelt es sich bei einer Brüstung 
um eine geschlossene, in der Regel massiv ausgeführte Wandscheibe 
bzw. im Fall der Fensterbrüstung um einen Teil einer Außenwand.

3.9 	Gefahrenbereiche im Sinne dieser ASR sind Bereiche, in denen Be-
schäftigte nicht durch bauliche Maßnahmen vor einer Gefährdung durch 
Absturz oder herabfallende Gegenstände geschützt sind.

3.10	Herabfallende Gegenstände sind auch solche Materialien, die umstür-
zen, abgleiten, abrollen oder auslaufen können.

3.11	Durchtrittsicher sind Bauteile, die beim Betreten nicht brechen und 
durch die Beschäftigte nicht hindurch stürzen können. Nicht durchtrittsi-
chere Bauteile können z. B. sein:

–	 Faserzement-Wellplatten,
–	 Asbestzement-Wellplatten,
–	 Bitumen-Wellplatten,
–	 Dachoberlichter (z. B. Lichtplatten, Lichtbänder, Lichtkuppeln),
–	 lichtdurchlässige Dächer (z. B. Glasdächer, Dächer aus Kunststoff),
–	 Verglasungen (z. B. Shed-Dächer) oder
–	 Solar-, Photovoltaikelemente.

3.12	Arbeitsplatz auf Baustellen ist der Bereich, in dem Beschäftigte im 
Rahmen ihrer Arbeit – ggf. auch nur kurzzeitig – tätig sind.
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4	 Beurteilung der Gefährdungen und Rangfolge der Schutz-
maßnahmen

4.1	 Gefährdung durch Absturz

(1)	 Bei der Ermittlung und Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer 
Arbeit verbundenen Gefährdungen sind mindestens folgende Kriterien zu 
berücksichtigen:

–	 Absturzhöhe,
–	 Art, Dauer der Tätigkeit, körperliche Belastung,
–	 Abstand von der Absturzkante,
–	 Beschaffenheit des Standplatzes (Neigungswinkel), der Standfläche 

(z. B. Rutschhemmung),
–	 Beschaffenheit der tiefer gelegenen Fläche, z. B. Schüttgüter (ver-

sinken, ersticken), Wasser (versinken, ertrinken), Beton (harter Auf-
schlag), Bewehrungsanschlüsse (aufspießen), Behälter mit Flüssig-
keiten, Gegenstände oder Maschinen einschließlich deren bewegter 
Teile, die sich auf dieser Fläche befinden und

–	 Beschaffenheit der Arbeitsumgebung und gefährdende äußere Ein-
flüsse, z. B. Sichtverhältnisse, Erkennbarkeit (z. B. Beleuchtung, 
Tageszeit, Blendwirkung durch helle Flächen oder Gegenlicht, Mar-
kierungen), Vibrationen, gleichgewichtsbeeinflussende Faktoren, 
Witterungseinflüsse (z. B. Wind, Eis und starker Schneefall).

(2) Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung kann der Arbeitgeber u. a. die 
Hinweise aus den Planungsunterlagen für bauliche Anlagen heranziehen.

(3)	 Befinden sich Arbeitsplätze oder Verkehrswege 0,2 m bis 1,0 m oberhalb 
einer angrenzenden Fläche oder besteht die Gefährdung des Abruts-
chens oder unabhängig von der vorgenannten Höhe die Gefährdung des 
Hineinfallens oder des Versinkens in Stoffen, ist im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung zu ermitteln, ob und welche Schutzmaßnahmen nach 
Punkt 4.2 erforderlich sind.

(4)	 Eine Gefährdung durch Absturz liegt bei einer Absturzhöhe von mehr als 
1,0 m vor.
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4.2	 Rangfolge der Maßnahmen zum Schutz vor Absturz

Bauliche und technische Maßnahmen haben Vorrang vor organisatorischen 
und individuellen Schutzmaßnahmen. Sie sind entsprechend der nachfolgen-
den Rangfolge zu treffen.

1. 	 Absturzsicherungen

2. 	 Lassen sich aus betriebstechnischen Gründen (z. B. Arbeitsverfahren, 
zwingende technische Gründe) Absturzsicherungen nicht verwenden, 
müssen an deren Stelle Auffangeinrichtungen vorhanden sein.

3. 	 Lassen sich keine Absturzsicherungen oder Auffangeinrichtungen ein-
richten, sind Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz (PSAgA) als 
individuelle Schutzmaßnahme zu verwenden. Die geeignete PSAgA muss 
sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergeben. Voraussetzung für die Ver-
wendung von PSAgA ist das Vorhandensein geeigneter Anschlageinrich-
tungen. Die Beschäftigten müssen in der Benutzung der PSAgA eingewie-
sen und über die Durchführung der erforderlichen Rettungsmaßnahmen, 
z. B. über den Auffangvorgang, unterwiesen werden (Erste Hilfe und Ret-
tungsgeräte siehe ASR A4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen 
zur Ersten Hilfe“).

4. 	 Lassen die Eigenart und der Fortgang der Tätigkeit und Besonderheiten 
des Arbeitsplatzes die vorgenannten Schutzmaßnahmen nicht zu, darf auf 
die Anwendung von PSAgA im Einzelfall (z. B. Boden- und Wandöffnun-
gen von Szenenflächen bei Bühnen) nur dann verzichtet werden, wenn:

–	 die Arbeiten von fachlich qualifizierten und körperlich geeigneten 
Beschäftigten ausgeführt werden,

–	 der Arbeitgeber für den begründeten Ausnahmefall eine besondere 
Unterweisung durchgeführt hat und

–	 die Absturzkante für die Beschäftigten deutlich erkennbar ist.

4.3	 Gefährdung durch herabfallende Gegenstände

Bei der Ermittlung und Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit 
verbundenen Gefährdungen sind mindestens folgende Kriterien zu berück-
sichtigen:
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–	 Höhenunterschied zwischen der Fläche, von der aus Gegenstände 
herabfallen können, und den Bereichen, die von Beschäftigten be-
gangen oder befahren werden können,

–	 Beschaffenheit des Gegenstandes, z. B. Form, Gewicht, Konsistenz 
(z. B. Schüttgüter, Flüssigkeiten) und

–	 äußere Einflüsse, z. B. Witterungseinflüsse wie Wind.

4.4	 Rangfolge der Maßnahmen zum Schutz vor herabfallenden Gegen-
ständen

Bauliche und technische Maßnahmen haben Vorrang vor organisatorischen 
und individuellen Schutzmaßnahmen. Sie sind entsprechend der nachfolgen-
den Rangfolge zu treffen.

1. 	 Reicht die bauliche Ausführung nicht aus, ein Herabfallen von Gegenstän-
den zu verhindern, sind zum Schutz der Beschäftigten Fußleisten, Schutz-
wände, Schutzgitter oder vergleichbare Einrichtungen anzubringen.

2. 	 Lassen sich die Maßnahmen nach Nr. 1 aus betriebstechnischen Gründen 
nicht durchführen, müssen an deren Stelle die tiefer gelegenen Arbeits-
plätze und Verkehrswege durch Schutzeinrichtungen, z. B. Schutzdächer 
oder Fangnetze, gesichert werden.

3. 	 Lassen sich Bereiche aus betriebstechnischen Gründen nicht durch Maß-
nahmen nach Nr. 1 und 2 sichern, muss eine zeitlich-organisatorische 
Trennung in Verbindung mit einer Absperrung und Kennzeichnung des 
Gefahrenbereiches oder einer Überwachung (z. B. Warnposten) des Ge-
fahrenbereiches erfolgen.

4. 	 Lassen sich Bereiche aus betriebstechnischen Gründen nicht durch Maß-
nahmen nach Nr. 1, 2 und 3 sichern, ist Persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) zu verwenden, soweit diese als Ergebnis der Gefährdungsbeurtei-
lung geeignet ist. Die Beschäftigten sind in der Benutzung der PSA zu 
unterweisen.
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